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I. Einführung

Z u e rst möchte ich dem Übers e t ze r- , Te rm i n o l ogen- und
Dolmetscher-Verband danken, dass er mir als Juristin die Gelegenheit
gegeben hat, Ihnen heute die Sichtweise der Juristen bei der Überset-
zung von Rechtstexten näher zu bringen und Ihnen diese vielleicht
verständlich zu machen. Dabei möchte ich gleich eingangs betonen,
dass ich nicht als Übersetzerin tätig bin und deshalb nicht eine wis-
senschaftlich abstrakte Abhandlung über das Thema vortragen kann.
Vielmehr werde ich berichten, wie die Staatengemeinschaft bei der
Übersetzung von internationalen Verträgen, insbesondere in die deut-
sche Sprache, vorgeht. Ferner werde ich aufzeigen, wie die Juristen
einen Gesetzestext anwenden und auslegen. Ich denke, dass Sie aus
diesem kurzen juristischen Exkurs ersehen können, welches die
S i ch t we i s e n , P ro bleme und Lösungsmethoden der Ju risten im
Umgang und in der Anwendung von internationalen Rechtstexten
sind, und welche Konsequenzen sich daraus für die Übersetzung erge-
ben. An einzelnen Beispielen aus der Übersetzungsarbeit der
Europäischen Menschenrechtskonvention möchte ich diese Probleme
und deren Lösung veranschaulichen.

Der Unterschied der Fachübersetzung zur literarischen Übersetzung
liegt vor allem darin begründet, dass die Fülle der Sprachmöglich-
keiten in der fa ch l i chen Ko m mu n i k ation auf einige funktionale
Präferenzen eingeschränkt ist. Die Fachtexte sind nicht unspezifisch
offen, sondern rezipientenorientiert für bestimmte Empfänger verfas-
st. Die Problematik der Rechtssprache liegt darin, dass sie zwei unter-
schiedliche Adressaten hat, den Juristen und den Rechtsbefolger. So
findet der Übers e t zer in juri s t i s chen Texten ein spezifi s ch e s



Miteinander von exakten juri s t i s chen Te rmini und allge m e i n e n
Begriffen vor, die bei internationalen Verträgen im Horizont unter-
schiedlicher Rechtsordnungen stehen. Der Übersetzer hat die schwie-
ri ge Au f gab e, diese Ve rs t ä n d n i s b a rri e ren fo rmu l i e rend zu über-
brücken.

Daher sind für die Übersetzung von Gesetzestexten sowohl metho-
dische und linguistische Kenntnisse als auch fachliche, das heisst juri-
stische Grundkenntnisse notwendig. So sind innerhalb der Bundes-
verwaltung bei der Übersetzung von Rechtstexten Übersetzer und
Juristen am Werk. Für die Übersetzung von internationalen Verein-
barungen über Menschenrechte konsultiert daher unsere Sektion im
Bundesamt für Justiz, bestehend aus Juristen und Spezialisten auf dem
Gebiet der Menschenrechte, den Sprachendienst der Bundeskanzlei.
Auf internationaler Ebene nehmen die Juristen, oftmals begleitet von
den Sprachendiensten, an den sogenannten Internationalen Überset-
zungskonferenzen teil. An solchen Konferenzen, aber bereits schon
auf der innerstaatlichen Ebene, habe ich die Erfahrung gemacht, dass
die Einwände der Juristen gegen einen sprachlich unbestrittenermas-
sen perfekten und schönen Text auf der Seite der Übersetzer oftmals
zu einem gewissen Missfallen geführt haben.

I I A l l gemeine Bemerk u n gen zu intern ationalen Ve re i n b a ru n ge n

1. Zweisprachig verfasste internationale Vereinbarungen

Bis zum 18. Jahrhundert wurden internationale Verträge nur in einer
Sprache, dem Lateinischen, verfasst. Die lateinische Sprache als
Vertragssprache zwischen verschiedenen Staaten wurde später von der
französischen abgelöst. Seit längerer Zeit kann eine internationale
Vereinbarung gleichzeitig in verschiedenen Sprachen abgefasst wer-
den. Die Europäische Menschenrechtskonvention zum Beispiel wurde
1950 in den Originalsprachen Französisch und Englisch verfasst. Die
verschiedenen originären Sprachfassungen werden als in gleicher
Weise für juristisch verbindlich, das heisst authentisch, erklärt. Solche
Erklärungen befinden sich meist in den Schlussklauseln der Verträge.
B e i s p i e l sweise bestimmt die Schlussklausel der Euro p ä i s ch e n
Menschenrechtskonvention, dass der englische und französische Text
in gleicher Weise authentisch sind. Für den Übersetzer oder die Über-
setzerin bedeutet dies, dass sie beide Sprachfassungen berücksichti-



gen müssen. Dies ist deshalb besonders wichtig, da die Originaltexte
sprachlich nicht immer übereinstimmen. Für den Fall sprachlicher
Abweichungen bestimmen einzelne internationale Verträge selbst,
welche Vertragssprache bei Abweichungen die Massgebende ist.
A n d e re Ve rt r ä ge – so auch die Euro p ä i s che Mensch e n re ch t s -
konvention – kennen solche Regelungen nicht. Falls sprachliche
Bedeutungsunterschiede zwischen den authentischen Texten bestehen,
ist der Text verbindlich, der am besten mit Ziel und Zweck des
Vertrages in Einklang zu bringen ist.

Als Beispiel ist ein Satz von Art. 6 Abs. 3 der Europäischen
Menschenrechtskonvention zu nennen, der das Recht auf ein faires
Verfahren garantiert:

Art. 6 par. 3
Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend…

Art. 6 par. 3
Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
a) to be informed promptly, in a language which he understands…

Der 1. Satz von Art. 6 Abs. 3 leitet eine Aufzählung der Rechte einer
angeklagten Person ein, die in den nachfolgenden Buchstaben festge-
halten werden. Auf französisch lautet er wie folgt: "Tout accusé a droit
notamment à …", auf englisch: "Everyone charged with a criminal
o ffence has the fo l l owing m i n i mu m ri g h t s ". Diese spra ch l i ch e
Divergenz wurde in der bisherigen deutschen Übersetzung beibehal-
ten und wie folgt übersetzt: "Jeder Angeklagte hat mindestens (engli-
scher Text) insbesondere (französischer Text) die folgenden Rechte:"
Der deutsche Sprachendienst schlug im Rahmen der Neuübersetzung
vor, von Mindestrechten zu sprechen, die einem Angeklagten zuste-
hen. Geeinigt hat man sich dann aber auf die Übersetzung: "Jede
angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:…".

Mit dieser Lösung wollte man hervorheben, dass dem Angeklagten
auch andere Rechte durch nationale Gesetze zustehen sollen, dass aber
jeder Staat zumindest die in Art. 6 der Konvention erwähnten Rechte
garantieren muss. Mit der wörtlichen Übersetzung des französischen
mit "Jeder Angeklagte hat insbesondere die folgenden Rechte", würde
die Gefahr bestehen, dass dieser Satz so ausgelegt würde, dass die
Staaten verpflichtet sind, nur gerade die in Artikel 6 erwähnten Rechte



der Angeklagten zu schützen. Dabei ist aber gerade das Gegenteil Ziel
und Zweck der Menschenrechtskonvention. Dem Einzelnen soll ein
m ö g l i chst wirksamer Rech t s s chutz gew ä h rt we rden und die
Mitgliedstaaten sind in Artikel 6 gehalten, den einzelnen Personen ein
möglichst faires Verfahren zu garantieren. Der englische Text gibt die-
ses Anliegen deutlicher wieder als der französische.

2. Juristische Bedeutung von Übersetzungen
internationaler Vereinbarungen

Tritt die Schweiz einem völkerrechtlichen Vertrag bei, der dem
R e fe rendum untersteht oder für die Sch weiz von besondere m
Interesse ist, muss dieser, damit er innerstaatlich verbindlich wird, in
den Amtssprachen publiziert werden. Diese amtlichen Übersetzungen
besitzen nun aber keine völkerrechtliche Verbindlichkeit. Die Über-
setzungen sind aufgrund ihres Zweckes als dokumentarische Überset-
zungen nur im Zusammenhang mit der Textvorlage gültig. Sie dienen
als Verständnishilfe im innerstaatlichen Verkehr.

3. Ausarbeitung von übereinstimmenden Übersetzungen durch
gleichsprachige Mitgliedstaaten am Beispiel der Europäischen
Menschenrechtskonvention

Wie bereits erwähnt, wurde die Europäische Menschenrechts-
konvention in den Originalsprachen französisch und englisch ver-
fasst. Eine völlig übereinstimmende deutsche Übersetzung, die für
jeden deutschsprachigen Mitgliedstaat Geltung hat, gab es bis anhin
nicht. Die deutschsprachigen Staaten waren sich einig, dass ihre
Übersetzungen teilweise unpräzis und umständlich verfasst waren und
ve raltete Fo rmu l i e ru n gen enthielten. Man kam übere i n , d i e
Europäische Menschenrechtskonvention gemeinsam sprachlich zu
ü b e rarbeiten. Hauptziel der Überarbeitung war die Beseitigung 
von Unstimmigke i t e n , die A k t u a l i s i e rung und die spra ch l i ch e
Ve re i n fa chung der Übers e t z u n g. Gleich zeitig sollte der Wo rtlaut 
an Fo rmu l i e ru n g swe i s e n , die in ve rg l e i ch b a ren völke rre ch t l i ch e n
Übereinkünften verwendet wurden, angepasst werden.

Dieses Projekt wurde 1994 aktuell, als die Mitgliedstaaten des
Europarates das 11. Protokoll zur Europäischen Menschenrechts-
konvention verabschiedet haben. Mit diesem Protokoll wurde verein-
b a rt , dass ab 1. November 1998 ein ständiger Geri chtshof in



S t ra s s bu rg über die Einhaltung der in der Euro p ä i s ch e n
Menschenrechtskonvention garantierten Rechte wachen soll. Dieser
G e ri chtshof wird die Euro p ä i s che Kommission sowie den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die bis anhin die
Kontrollorgane der Menschenrechtskonvention waren, ablösen. Die
Ratifikation dieses 11. Protokolls hat zur Folge, dass die Konvention
in den Mitgliedstaaten über weite Strecken neu publiziert werden
muss. Diese Neupublikation nahmen sich die deutschsprachigen
Mitgliedstaaten zum Anlass, das Projekt einer sprachlichen Überar-
beitung der Europäischen Menschenrechtskonvention zu verwirkli-
chen.

Grundlage für die Neuübersetzung der Konvention ist ein vom
Sprachendienst des Deutschen Auswärtigen Amtes ausgearbeiteter
Entwurf. In den Mitgliedstaaten wurde dieser Entwurf von den juristi-
schen Spezialisten auf dem Gebiet der Menschenrechte überprüft und
mit Änderungsvorschlägen versehen. Alle deutschsprachigen Staaten
zogen zur innerstaatlichen Überprüfung des deutschen Entwurfes
gleichzeitig ihre Sprachendienste bei.

Um die verschiedenen Änderungsvorschläge zu diskutieren und um
eine einheitliche Lösung zu finden, kommen jeweils die gleichspra-
chigen Mitgliedstaaten eines Übereinkommens auf Internationalen
Übersetzungskonferenzen zusammen. Die Delegationen der Staaten
bestehen in der Regel einerseits aus Übersetzern und Übersetzerinnen,
andererseits aus Spezialistinnen und Spezialisten entsprechend der in
der Vereinbarung geregelten Materie. Als Spezialistin der Bundes-
verwaltung auf dem Gebiet der Menschenrechte hatte ich in diesem
Jahr die Gelege n h e i t , an der Intern ationalen Ko n fe renz zur
Neuübersetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention in der
Fassung des 11. Zusatzprotokolls in Berlin teilzunehmen. Nebst der
Schweiz nahmen an dieser Konferenz Deutschland und Österreich
teil. Anhand der Probleme, die wir an dieser Konferenz zu lösen hat-
ten, möchte ich Sie auf problematische Begriffe und Formulierungen
aufmerksam machen, um Sie für juristische Probleme zu sensibilisie-
ren.

III. Juristische Auslegung völkerrechtlicher Verträge und deren
Bedeutung für die Übersetzung

Es ist aus juristischen Gründen entscheidend, dass der Übersetzer
möglichst beim Wortlaut bleibt und es vermeidet, einem Originaltext



eine bestimmte Bedeutung zu geben. Ist der Originalwortlaut nicht
klar oder gibt er allenfalls keinen richtigen Sinn, darf der Übersetzer
nicht nach einem bestimmten Sinn suchen. Das einzelne Wort in der
Originalsprache und seine eigentliche Bedeutung ist somit die wich-
tigste Grenze bei der Übersetzung. Dieser Umstand ist auf die juristi-
sche Auslegung von Gesetzestexten – und zwar nicht nur von interna-
tionalen juristischen Texten – zurückzuführen.

1. Grammatikalische Auslegungsmethode

Bei der Auslegung von völkerrechtlichen Verträgen, aber auch von
innerstaatlichen Gesetzen, ist gemäss herrschender Lehre immer vom
geschriebenen Wort auszugehen. Diese Methode nennt man in der
Juristensprache die wörtliche oder grammatikalische Auslegungs-
m e t h o d e. Der Ve rt rag s t ext ist die Gru n d l age, von der aus ein
Vertragsbegriff oder eine Vertragsnorm auf einen Sachverhalt hin mit
Hilfe der juristischen Auslegungsmethoden gleichsam "zu Ende zu
denken" ist. Nach dieser grammatikalischen Methode ist ein Begriff
gemäss seiner üblichen Bedeutung auszulegen. Dabei ist nicht aus-
schliesslich auf den allgemeinen, sondern unter Umständen auch auf
den fachspezifischen Sprachgebrauch abzustellen. Zur Feststellung
der üblichen Bedeutung ist der zur Zeit des Vertragsschlusses gelten-
de Sprachgebrauch zugrundezulegen, so dass Begriffswandlungen
gru n d s ä t z l i ch unberück s i chtigt bleiben. Bei der Au s l egung der
Europäischen Menschenrechtskonvention wird diese Regel etwas auf-
gewe i ch t , indem die We i t e re n t w i cklung des Mensch e n re ch t s -
ve rständnisses auf nationaler und intern ationaler Ebene bei der
Auslegung von Begriffen berücksichtigt wird. Es ist aber strikte der
re ch t s a n wendenden Behörde vo r b e h a l t e n , den Bedeutungswa n d e l
eines Begri ffes zu berück s i ch t i gen. Bei der Übersetzung eines
Begriffes darf eine Begriffswandlung nicht beachtet werden.

Als Beispiel ist ein Begriff wiederum aus Artikel 6 zu nennen, der
– wie bereits erwähnt – den Anspruch auf ein faires Verfahren regelt.

Art. 6 par. 1
… Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience
peut  être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès
dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale. …



Art. 6 par. 1
… Judgement shall be pronounced publicly but the press and public may be exclu-
ded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national
security. …

Der zweite Satz des ersten Absatzes garantiert die Öffentlichkeit der
Urteilsverkündung und nennt die Fälle, in welchen die Öffentlichkeit
und "la presse", respektive "the press" von der Verhandlung ausge-
schlossen werden können. Zweifellos fallen heute unter den Begriff
der Presse nicht nur Zeitungen und sonstige Erzeugnisse der
Druckerpresse, sondern auch Radio und Fernsehen. Würde der Artikel
heute verfasst, würde man von Medien sprechen, passt dieser Begriff
doch zur gegenwärtigen Situation. Die Juristen der verschiedenen
Ländern kamen an der Übersetzungskonferenz aber überein, dass die
Übersetzung noch den alten, engeren Begriff enthalten muss. Die
Interpretation des Begriffs muss der Rechtsanwendung vorbehalten
werden.

Wie weit einzelne Begriffe später ausgelegt werden können, zeigt
Artikel 10, der die Meinungsäusserungsfreiheit garantiert, besonders
deutlich.

Art. 10 par. 1
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opi-
nion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de fron-
tière. …

Art. 10 par. 1
Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to 
hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference
by public authority and regardless of frontiers. …

Schwierigkeiten bereiteten bei der Übersetzung des zweiten Satzes
von Art. 10 der Begriff "informations", respektive "information". In
der alten Übersetzung wurde er noch mit Nachrichten übersetzt.
Wegen der später erfolgten Auslegung des Begriffes ist heute eine sol-
che Übersetzung nicht mehr möglich. Die Strassburger Organe haben
ihre Rechtsprechung zu diesem Begriff der Entwicklung der neuen
Kommunikationsformen angepasst ohne aber die Art der geschützten
M e i nu n g s ä u s s e rung zu spezifi z i e ren. Alle denkbaren Ko m mu n i -
kationsformen fallen heute unter den Schutz der Äusserungsfreiheit.
Mündliche, schriftliche, gedruckte oder durch Zeichen übermittelte



Meinungen sind geschützt. Da der Begriff der Nachricht immer auch
etwas Verständliches, Lesbares impliziert und z.B. blosse elektroni-
sche Daten ausschliessen würde, musste ein anderer Begriff gefunden
werden. Neu werden heute die Informationen unter Schutz gestellt.

Der Begriff der "idée", respektive "idea", der auch von Artikel 10
geschützt wird, hat vor allem sprachliche Probleme aufgeworfen. Erst
wollte man "idée" mit Gedankengut übersetzen, doch kam dabei die
Frage auf, ob Gedankengut empfangen und weitergegeben werden
könne. Man einigte sich mangels einer besseren Lösung darauf, den
Begriff "idée" ganz wörtlich mit Ideen zu übersetzen, auch wenn wir
uns im klaren waren, dass auch Ideen kaum empfangen oder weiter-
geleitet werden können. Doch das Argument, dass selbst bei einer
sprachlich unbefriedigenden Lösung möglichst nahe am Text geblie-
ben werden muss, war stärker.

In anderen Fällen ist weit weniger klar, wie ein Begriff zu verstehen
ist, was er impliziert und welchem Bedeutungswandel er unterliegen
wird. Hier ist es besonders wichtig, dass die Übersetzung nahe am
Wo rtlaut bl e i b t , und der Rech t s a n wendung die Au s l egung des
Begriffes überlässt. Zur Veranschaulichung ist auf Art. 5 Abs. 1 der
Europäischen Menschenrechtskonvention zu verweisen.

Art. 5 let. e
… s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une
maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vaga-
bond; …

Art. 5 lit. e
… the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious
diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants; …

Dieser Absatz enthält eine Aufzählung der Fälle, in welchen eine
Person in Haft gehalten werden darf. Litera e nennt bestimmte
Eigenschaften von Personen, bei deren Vorliegen ein Freiheitsentzug
angeordnet werden kann. Da man heute auch in der Rechtsetzung
besonders bestrebt ist, politisch korrekte Texte zu verfassen, das 
heisst möglichst ge s ch l e ch t s n e u t rale Fo rmu l i e ru n gen und keine 
diskriminierenden Begriffe zu verwenden, war man sich einig, den
Text hier nicht ganz wörtlich zu übersetzen. Es ist heute auf interna-
tionaler und nationaler Ebene verpönt, z.B von Geisteskranken, statt
von psychisch kranken Personen zu sprechen. Besonders schwierig



war es, eine politisch korrekte Übersetzung für "vagabond", respekti-
ve "vagrant" zu finden. Schaut man in Wörterbüchern nach, findet
man unangebrachte Begriffe wie z.B. Tramper, Stadtstreicher, Pendler,
Gammler, Penner, Strolch, Clochard, Zigeuner und so weiter. Der
Vorschlag der Schweiz, "vagabond" z.B. mit verwahrloster Person zu
übersetzen, was dem Schweizer Recht am ehesten entsprechen würde,
wurde von den Juristen der übrigen Ländern abgelehnt, da er der
Interpretation vorweggreifen würde. Denn ist ein Vagabund immer
verwahrlost, ist zur Definition eines Vagabundes nicht vielmehr mas-
sgebend, dass die Person keinen festen Wohnsitz hat? Oder ist ein
Vagabund eine Person, die keiner Arbeit nachgeht, von der Fürsorge
abhängt oder gar bettelt? Geeinigt haben sich Übersetzer und Juristen
auf den Begriff des Landstreichers, obwohl dieser Begriff auch nega-
tiv wirkt, nicht geschlechtsneutral und veraltet ist. Mit dieser Lösung
wird aber der Wortlaut des Originaltextes am besten wiedergeben. Es
wird Aufgabe der Rechtsanwendung sein, im Einzelfall zu überlegen,
welche Personeneigenschaften unter diesen Begriff fallen.

2. Systematische Auslegungsmethode

Häufig ergibt sich die Bedeutung eines Begriffs erst aus dem syste-
matischen Zusammenhang mit anderen Begriffen, in die er eingebun-
den ist. Massgebend für die Bedeutung eines Wortes oder einer
Wortgruppe ist seine Stellung in einem Satz, in einem einzelnen
Artikel oder in einem ganzen Abschnitt und auch im Gesamttext.
Dabei ist unter Gesamttext nicht nur der regelnde Teil zu verstehen,
sondern auch die Präambel eines Vertrages und seine Anlagen. Diese
Methode nennt man die systematische Auslegungsmethode.

Als Beispiel ist Art. 5 Abs. 3 der Europäischen Konvention zu nen-
nen, der sich mit der Dauer der Untersuchungshaft auseinandersetzt.

Art. 5 par. 3
Toute personne arrêtée ou détenue, […], doit être aussitôt traduite devant un juge ou
un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit
d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. …

Art. 5 par. 3
Everyone arrested or detained […] shall be brought promptly before a judge or other 
officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial
within a reasonable time or to release pending trial. …

Hier stimmen die beiden Originalfassungen einmal mehr nicht 



überein. Der französische Text enthält das Recht einer inhaftierten
Person, "d’être jugée dans un délai raisonnable … ", während die eng-
lische Variante bestimmt, dass diese "shall be entitled to trial within
reasonable time …". Gemäss dem französischen Text muss somit 
das Urteil innert angemessener Frist gefällt werden, während im 
englischen Text die Verfahrenseröffnung innert angemessener Frist
erfolgen muss. Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil in
Anwendung der systematischen Auslegungsmethode, nämlich unter
B e r ü ck s i chtigung von A rt i kel 6, der u.a. einen A n s p ru ch auf
Erledigung eines Strafverfahrens in angemessener Frist gewährt,
e n t s ch i e d e n , dass die massgebende Zeitspanne mit Erlass des 
erstinstanzlichen Urteils endet. Übersetzt wurde somit die französi-
sche Variante, dass eine inhaftierte Person also Anspruch auf ein
Urteil innerhalb angemessener Frist hat.

3. Teleologische Auslegungsmethode

Nach dieser Methode sind die Begriffe eines Vertrages gemäss sei-
nem Ziel und Zweck auszulegen. Ziel und Zweck des Übereinkom-
mens sind wiederum nach dem Wortlaut des Gesamttextes, also auch
der Präambel zu ermitteln. Anwendungsbeispiel dieser Auslegungs-
methode ist Artikel 6 Absatz 3, den ich als erstes Beispiel im
Zusammenhang mit den divergierenden authentischen Texten genannt
habe und der sich mit den Mindestrechten eines Angeklagten ausein-
andersetzt (vgl. Ziffer II.1.). Dort gelangte man zum Ergebnis, dass
die englische Textvariante, wonach dem Angeklagten mindestens die
R e chte von A rt i kel 6 zustehen müssen, Ziel und Zwe ck der
Konvention am besten zum Ausdruck bringt.

4. Auslegung ganzer Sätze

Auf Schwierigkeiten dieser Art trifft man nicht nur bei einzelnen
Begriffen. Oftmals stösst man auf ganze Sätze, die sprachlich schön
und leserfreundlich übersetzt wurden, aber einer genauen juristischen
Prüfung nicht standhalten, da das Risiko , dass der Satz eine
Auslegung zulässt, die weiter oder in eine andere Richtung geht als
der Originaltext, zu gross ist.

Unser Sprachdienst war zum Beispiel besonders darum besorgt,



einen für die Bürgerinnen und Bürger lesbaren Text zu verfassen. Er
wollte, dass der Leser durch den Text direkt angesprochen wird und er
aus dem Text klar erkennen kann, we l che Rechte durch die
Konvention garantiert werden. Dieses Ziel ist bei der originären
Verfassung von Rechtstexten sicher immer zu befolgen, doch eignet
sich diese Zielsetzung für Übersetzungsarbeiten nicht in jedem Fall.

Art. 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention zum Bei-
spiel garantiert die Ehefreiheit wie folgt:

Art. 12
A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder
une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.

Art. 12
Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family,
according to the national laws governing the exercise of this right.

Der Sprachdienst schlug vor, den Satz durch einen Strichpunkt zu
unterteilen, und brachte folgende sprachlich schöne und schlanke
Lösung vor: "Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter haben das
Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen; sie sind
dabei an die innerstaatlichen Gesetze, die die Ausübung dieses Rechts
regeln, gebunden." Aus juristischen Gründen konnte diese Variante
nicht befolgt werden. In ihr liegt die Gefahr, dass sie eine Auslegung
zulässt, wonach die nationalen gesetzlichen Regelungen über die
Eheschliessung der Mitgliedstaaten eine besondere Rechtsstellung
erhalten. Würde bei dieser Auslegung eine solche nationale Vorschrift
verletzt, stellte dies gleichzeitig eine Verletzung der Konvention dar.
Eine solche Auslegungsmöglichkeit muss unbedingt vermieden wer-
den, weshalb die heutige Übersetzung, vielleicht etwas unübersicht-
lich und kompliziert lautet: "Männer und Frauen im heiratsfähigen
Alter haben das Recht, nach den innerstaatlichen Gesetzen, welche
die Ausübung dieses Rechts regeln, eine Ehe einzugehen und eine
Familie zu gründen."

IV. Beispiele spezieller Übersetzungsprobleme bei internationalen
Rechtstexten

1. Rechtsbegriffe

Das Problem bei der Übersetzung von internationalen Rechtstexten
liegt im Umstand, dass die Übersetzungen zwar in gleichsprachigen
Ländern zur Anwendung kommen, jedoch die Rechtsordnungen die-



ser Staaten nicht gleich ausgebildet sind. Insbesondere verwenden die
verschiedenen Länder nicht dieselben Rechtsbegriffe. Ein juristischer
B egri ff darf daher nicht einfa ch mit einem aus der eige n e n
Rechtsordnung bekannten Rechtsbegriff übersetzt werden, da sonst
eine falsche Identität suggeriert würde. In diesen Fällen hilft oft eine
explikative Übersetzung, indem das Begriffswort möglichst beschrei-
bend übertragen wird, auch wenn eine Formulierung entsteht, die
nicht rechtssprachlich verankert, dafür aber verständlich ist.

Ein gutes Beispiel hierzu bildet der bereits einmal erwähnten
Artikel 5, der das Recht auf Freiheit und Sicherheit schützt. Ein
Kernbegriff dieser Bestimmung bildet die "détention", respektive
"detention". Die Bedeutung dieses Begriffes darf nun also nicht aus
der einzelstaatlichen Rechtssprache hergeleitet werden, sondern nur
aus dem Übereinkommenskontext. In der alten Übersetzung wurde die
"détention" mit Haft übersetzt. Dies war nun aber den deutschen
Juristen zu eng, da das Wort Haft nach deutschem Recht nicht alle der
in der Vorschrift genannten Fallgestaltungen umfasst. Auch für die
Schweizer Juristen war der Begriff der Haft keine Lösung, da zum
Beispiel die Unterbringung in einer psychiatrische Anstalt juristisch
keine Haft darstellt. Auch die Unterbringung von Minderjährigen zum
Zweck einer überwachten Erziehung stellt juristisch gesehen in allen
Ländern keine Haft dar. Nach langen Überlegungen einigte man sich
auf den Begriff des Freiheitsentzuges für Österreich und die Schweiz.
Deutschland konnte sich dieser Lösung nicht anschliessen, wählte
aber den nahestehenden Begriff der Freiheitsentziehung. Im übrigen
ist dies neben einer weiteren Ausnahme die einzige Textstelle, bei der
Deutschland eine andere Lösung als die übrigen deutschsprachigen
Länder gewählt hat.

2. Internationale Standardformulierungen

S t a n d a rd fo rmu l i e ru n gen dienen zur Ve re i n fa chung intern e r
Informationen, weil sie durch den Rückgriff auf bereits vorliegende
Formulierungen Gleichbleibendes indizieren. Der Übersetzer hat hier
kaum eine Formulierungsfreiheit. Bei internationalen Abkommen sind
bestimmte Ko n s t ru k t i o n s muster zu beachten. Es ist besonders 
wichtig, dass die gewählten Formulierungen dem Sprachgebrauch in
a n d e ren völke rre ch t l i chen Ve rt r ä gen entspre chen. Im Interesse 
t e rm i n o l ogi s cher Einheitlich keit hat zum Beispiel das deutsch e



Au sw ä rt i ge Amt mehrs p ra ch i ge " S t a n d a rd fo rmu l i e ru n gen für
Vertragstexte" im Bereich des Völkerrechts herausgegeben, die bei
Übersetzungen zu verwenden sind. Eine entsprechende Sammlung
gibt es meines Wissens in der Schweiz nicht. Doch selbstverständlich
gilt auch bei uns die Regel, dass Textpassagen, die in verschiedenen
Ü b e re i n kommen vo rko m m e n , j eweils gleich zu übers e t zen sind.
Daher sind bei der Übersetzung immer auch andere Konventionen, die
gleiche oder ähnliche Bereiche behandeln, beizuziehen.

Bei der Übersetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention
wa ren zum Beispiel die Charta der Ve reinten Nat i o n e n , d i e
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und der Internationale
Pakt der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte zu
beachten. Für einzelne Bestimmungen waren weitere internationale
Ve re i n b a ru n ge n , die einen spezifi s chen Schutz von bestimmten
Personen garantieren oder besondere Bereiche regeln wie z.B. die
UN-Kinderkonvention, die Folterkonventionen der UNO und des
Europarates oder das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung zu berücksichtigen.

Zum Beispiel verbietet die Europäische Menschenrechtskonvention
die Folter in Art. 3 wie folgt:

Art. 3
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants.

Art. 3
No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or
punishment.

Unser Sprachendienst lieferte die leserfreundliche und einfache
Übersetzung: "Niemand darf gefoltert oder in unmenschlicher oder
erniedrigender Weise behandelt oder bestraft werden". Da nun aber
das Folterverbot von solch zentraler Bedeutung ist, und dieses Verbot
beinahe in allen genannten internationalen Übereinkommen in über-
einstimmendem Wortlaut festgehalten wird, durfte Art. 3 nicht ohne
Berücksichtigung der dort gewählten Formulierungen übersetzt wer-
den. Das Folterverbot wurde auch in der deutschen Übersetzung in
sämtlichen Konventionen wörtlich gleich übersetzt. Auch wenn diese
Formulierung sprachlich nicht einwandfrei erscheint, regelt die neue
Ü b e rsetzung der Euro p ä i s chen Mensch e n re ch t s ko nvention das



Folterverbot wie folgt: "Niemand darf der Folter oder unmenschlicher
oder ern i e d ri gender Stra fe oder Behandlung unterwo r fen 
werden".

V. Schlussfolgerung

Aus den juristischen Erläuterungen zu den Regeln der völkerrecht-
lichen Auslegungsmethoden wird deutlich, wie wichtig der Wortlaut
eines Textes für die spätere A n wendung des Rech t s t extes ist.
Ausgangspunkt bei der Auslegung ist immer das geschriebene Wort.
Gleichzeitig bildet der geschriebene Wortlaut den Rahmen für die
Auslegung. Setzen sich die rechtsanwendenden Behörden bei der
Auslegung über diesen Wortlaut hinweg, ändern sie im Ergebnis den
Text des Übere i n kommens. Eine Ve rt rag s revision bleibt den
Vertragsstaaten vorbehalten. Daraus wird ersichtlich, wie wichtig es
für die spätere Rechtsanwendung ist, dass die Übersetzung möglichst
nahe am Wortlaut des Originaltextes bleibt.
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